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RS OGH 1970/4/14 8Ob78/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.04.1970

Norm

ABGB §1393 A

ABGB §1397

Rechtssatz

Besteht die zahlungshalber zedierte Forderung überhaupt nicht zu Recht (hier Forderung gegen Versicherer wegen

Versicherungsbetruges) und muß deshalb das Geleistete vom Zessionar dem Zessus zurückgestellt werden, ist die

zedierte Forderung nicht durch Bezahlung untergegangen und der Zessionar nicht auf Gewährleistungsansprüche

beschränkt; der Zessionar kann vielmehr auf seine ursprüngliche Forderung gegen den Zedenten und dessen

Mitschuldner (Interzedenten) zurückgreifen.
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